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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1996

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §28 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Allgemeine Erklärungen (wie zB Mithilfe bzw Mitarbeit im elterlichen Betrieb) lassen noch keinen Schluß über die Art

und den Umfang der vom Nachsichtswerber angeführten Tätigkeiten zu.
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